
Hygienekonzept für Chorproben     
(Grundlage:Version 2-200620)

auf Grundlage der gemeinsamen Bekanntmachung der
Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für
Wissenschaft und Kunst vom 22.06.2020, Az. K-K1620.0/36/5

Daten auf einen Blick:

Chor-/Vereinsname:
KonzertChor Schweinfurt/ 
Liederkranz Schweinfurt 1833 e.V. 

Raum, Ort: Kirche St. Lukas in der Segnitzstraße 19 in Schweinfurt

Raummaße (Länge x Breite = Fläche): 22 m x 21 m = 462 m2

Max. Personenanzahl unter Berücksichtigung 
der Raumgröße/Abstand

60 Personen

Zuständig für Anwesenheitsliste: Esther Herbst

Hygienebeauftrage*r: Matthias Göttemann

Vorstand:
Brigitte Wegener, Esther Herbst, Viola Haubold, Birgit Christ, 
Renate Weigand, Marcus Wenzel, Dr. Ulrike Bode-Wilke, 
Sabine Kupfer, Matthias Göttemann 

Die Teilnahme an Proben und Zusammenkünften ist stets freiwillig und erfolgt auf eigenes Risiko.

Maßnahmen, die zur Anwendung kommen:

Allgemeine Hygienemaßnahmen:
 Vor- und während der Chorprobe: Regelmäßiges Händewäschen mit Wasser und Seife.
 Verwendung von Einmalhandtüchern. 
 Regelmäßige  Händedesinfektion  mittels  vom  Verein  Liederkranz  zur  Verfügung  gestellter

Desinfektionsmittel. 
 Beachtung der Husten- und Niesetikette (größtmöglicher Abstand zu anderen Personen, Husten und

Niesen in die Armbeuge bzw. ein Papiertaschentuch, das anschließend entsorgt wird, nach dem
Husten und Niesen gründliche Handwäsche).

 Kontaktflächen  (Türklinken,  Handläufe,  Tischoberflächen,  Lichtschalter,  etc.)  werden  in
regelmäßigen Abständen und nach den Proben gereinigt und desinfiziert.

 Die Räumlichkeit wird in regelmäßigen Abständen grundgereinigt. 
 Hinweisschilder zu den allgemeinen Hygienemaßnahmen werden sichtbar angebracht. 

Kontaktpersonennachverfolgung:
 Um Kontaktpersonen ggf. nachträglich ermitteln zu können wird für jede Probe eine Dokumentation

mit  Angaben von Namen und Erreichbarkeit  geführt.  Dies setzt  der  KonzertChor  Schweinfurt
durch  das  Führen  von  Anwesenheitslisten (oder  auch  z.B.  Fotos  +  Kontaktdaten  aus
Mitgliederliste)  um. Eine Übermittlung der Aufzeichnungen erfolgt  ausschließlich zum Zweck der
Auskunftserteilung  auf  Anforderung  und  gegenüber  den  zuständigen  Gesundheitsbehörden.  Die
Daten  werden vor  unbefugter  oder  unrechtmäßiger  Weitergabe geschützt  aufbewahrt  und  nach
Ablauf eines Monats vernichtet. 
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Durchführung von Proben, Mindestabstand, Mund-Nasen-Bedeckung,   Austausch von Materialien  : 
 Grundsätzlich ist zu jeder Zeit auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Beteiligten zu

achten.
 Während  des  Singens  und  Musizierens  ist  ein  erweiterter  Mindestabstand  von  2  Metern zu

anderen Personen einzuhalten. 
 Die Anmeldung wird mit eigenem, mitgebrachten Stift gegengezeichnet.
 Alle Beteiligten tragen ab dem Betreten und bis zum Verlassen der Probe und Räumlichkeit  (im

Innenbereich)  eine  Mund-Nasen-Bedeckung.  Eine  Ausnahme  bildet  das  aktive  Singen  und
Musizieren, sobald ein fester Sitzplatz eingenommen wurde.

 Die  Mund-Nasen-Bedeckung  wird  von  den  Beteiligten  selbst  mitgebracht.  Bei  Bedarf  stehen
Einmalmasken zur Verfügung.

 Die Sänger*innen positionieren sich in eine Richtung (Reihenaufstellung) und innerhalb der Reihen
versetzt („auf Lücke“). 

 Laufwege und -richtungen werden nach Möglichkeit vorgegeben und gekennzeichnet. 
 Die Sanitäranlagen werden ausschließlich einzeln aufgesucht.
 Stoßzeiten und Engstellen (z.B. bei Eintreffen) werden nach Möglichkeit vermieden. 
 Die Probendauer ist zu begrenzen.

Lüftung: 
 Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung der Räumlichkeit werden genutzt. 
 Nach  20  Minuten  aktiver  Probe  wird  die  Räumlichkeit  für  10  Minuten  gut  gelüftet  (bevorzugt

Querlüftung).  In  den  Proben  des  KonzertChors  Schweinfurt  erfolgt  eine  durchgehende
Querlüftung der Räume.

Umgang mit Instrumenten und Noten:
 Noten und Stifte werden ausschließlich personenbezogen verwendet und selbst mitgebracht.
 Notenständer werden selbst mitgebracht bzw. vor und nach der Verwendung gründlich gereinigt und

desinfiziert.
 Die Kontaktflächen der Probeninstrumente werden vor und nach der Nutzung sachgemäß gereinigt

und desinfiziert.

Umgang mit Erkrankten und Verdachtsfällen:
 Von  der  Mitwirkung  an  Proben  ausgeschlossen  sind  Personen,  die  in  den  letzten  14  Tagen

wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Erkrankten hatten oder Symptome aufweisen,
die  auf  eine  Covid-19-Erkrankung  hindeuten  (z.B.  Atemwegssymptome  jeglicher  Schwere,
unspezifische Allgemeinsymptome, Geruch- und Geschmacksstörungen).

 Sollten Personen während der Probe Symptome entwickeln,  haben sie die Probe umgehend zu
verlassen. Der Vorstand unterrichtet das zuständige Gesundheitsamt über diesen Sachverhalt.

Allgemeines: 
 Die  Inhalte  dieses  Hygienekonzepts  werden  den  Beteiligten  kommuniziert  und  sind  jederzeit

einsehbar (Homepage). Der Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckungen wird den Beteiligten erläutert.
 Auf die Notwendigkeit der Einhaltung der in diesem Hygienekonzept genannten Punkte seitens der

Beteiligten wird in regelmäßigen Abständen hingewiesen. Die Einhaltung wird kontrolliert und auf
Verstöße wird hingewiesen und adäquat reagiert.

 Auf  erhöhte  Gefahren  für  Personen,  die  einer  Risikogruppe  (gem.  Definition  des  Robert  Koch
Instituts) angehören, wird hingewiesen.

 Dieses Hygienekonzept wird der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde auf Verlangen vorgelegt.

Anhänge:
• Laufwege in St. Lukas
• Sitzordnung in St. Lukas (ergänzt nach der Probe vom 23.06.2020)
• Aushändigung Hygieneplan an die Sänger
• Corona-Pandemie: Hygienekonzept für Chorgesang im Bereich der Laienmusik Gemeinsame Bekanntmachung

der  Bayerischen  Staatsministerien  für  Gesundheit  und  Pflege  und  für  Wissenschaft  und  Kunst  vom
22. Juni 2020, Az. K-K1620.0/36/5 
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Laufwege in St. Lukas, Schweinfurt
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Sitzordnung in St. Lukas – Probe am 23.Juni 2020

Orange: Kennzeichnung der Sitzplätze mittels ausgelegter Blätter alle zwei Meter. 
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Allgemeine Verhaltensregeln
✔ Bei Krankheitszeichen unbedingt zu Hause bleiben

z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- /
Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall

✔ Auf den Gängen und bis zum „Platz“ besteht Maskenpflicht! EIGENE Maske mitbringen!
✔ kein Körperkontakt
✔ Abstandhalten (mindestens 1,5 m)
✔ Auch beim Ankommen und Verlassen der Musikschule auf Abstand achten
✔ Beim Ankommen im Eingang mit bereitgestelltem Desinfektionsmittel die Hände desinfizieren
✔ regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)
✔ Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
✔ Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

Regeln für die Chorprobe
✔ Verteilung in den Räumen nach Bekanntgabe vor Ort oder Homepage
✔ Einzelne Plätze (Abstand mindestens 2 m)
✔ gute (dauerhafte) Durchlüftung der Räume
✔ Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen
✔ in den Pausen an die Mund-Nasen-Bedeckung denken 
✔ Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände - EIGENE Stifte, Notenmappe, Getränke
✔ Verwendung von Mundschutzmasken nach Anweisung der Dirigenten und Vorständler

Liederkranz Schweinfurt 1833 e. V. Sparkasse Schweinfurt
Mitglied des Fränkischen Sängerbundes IBAN DE57 7935 0101 0000 0128 49

im Deutschen Chorverband www.liederkranz-schweinfurt.de
AG Schweinfurt VR 213 E-mail: info@liederkranz-schweinfurt.de

Liederkranz Schweinfurt 1833 e.V.
info@liederkranz-schweinfurt.de 
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Corona-Pandemie: Hygienekonzept für Chorgesang im Bereich der Laienmusik 
 
Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 
Gesundheit und Pflege und für Wissenschaft und Kunst 
 
vom 22. Juni 2020, Az. K-K1620.0/36/5 
 

Zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wird folgendes Rahmenkonzept für 

Schutz- und Hygienekonzepte für Konzertveranstaltungen und Proben von Chören 

im Bereich der Laienmusik, einschließlich der Knabenchöre und Ihrer Internate, 

bekannt gemacht: 

 

1. Organisatorisches 
1.1 Die Chorverantwortlichen erstellen ein betriebliches Schutzkonzept unter 

Berücksichtigung von Besuchern und Mitwirkenden (Mitarbeiter und 

ehrenamtlich Tätige) unter Beachtung der geltenden Rechtslage und der 

arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen, das auf 

Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist.  

1.2 Konzepte nach 1.1 müssen insbesondere regeln, 

– wie Kontaktmöglichkeiten reduziert werden und der Mindestabstand 

gewährleistet werden kann, 

– wie die Personenzahl in Relation zur Raumgröße begrenzt werden kann, 

– wie die geschlossenen Räumlichkeiten bestmöglich gelüftet werden 

können, 

– wie die Möglichkeiten zur Händehygiene umgesetzt werden können, 

– wie und in welchen Intervallen die notwendige Reinigung der 

Kontaktflächen erfolgt, 

– wie die Kontaktpersonennachverfolgung konkret umgesetzt werden 

kann, 

– wie der Umgang mit Personen ist, die Symptome aufweisen, die auf eine 

COVID-19 Erkrankung hinweisen und 
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–  wann eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. 

1.3 Die Chorverantwortlichen schulen Mitwirkende und berücksichtigen dabei 

deren speziellen Arbeits- und Aufgabenbereiche, ihre Qualifikation und 

sprachlichen Fähigkeiten. Mitwirkende werden über den richtigen 

Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckung und allgemeine 

Hygienevorschriften informiert und geschult. Mitwirkende mit akuten 

respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere dürfen nicht arbeiten 

bzw. teilnehmen. 

1.4 Die Chorverantwortlichen kommunizieren die Notwendigkeit der 

Einhaltung der Sicherheitsvorschriften an ihre Besucher und Mitglieder. 

Gegenüber Besuchern und Gästen, die diese Vorschriften nicht 

einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. 

1.5 Die Chorverantwortlichen kontrollieren die Einhaltung des betrieblichen 

Schutzkonzeptes seitens der Mitwirkenden und Besucher und ergreifen 

bei Verstößen geeignete Maßnahmen. 

1.6 Bei gastronomischen Angeboten sind die einschlägigen Vorgaben zur 

Gastronomie einschließlich der lebensmittelhygienischen Vorgaben bei 

Wiederaufnahme des Betriebs umzusetzen. 

 

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
2.1 Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern 

zwischen Personen im Freien und in allen Räumlichkeiten einschließlich 

der sanitären Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen der 

Räumlichkeiten auf Fluren, Gängen, Treppen, Garderoben-, Kassen-, 

und Sanitärbereiche. Personen, die nach den aktuell gültigen 

Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen 

befreit sind, haben die Abstandregel untereinander nicht zu befolgen.  

2.2 Während des Singens müssen Sängerinnen und Sänger einen 

erweiterten Mindestabstand von 2,0 Metern zu anderen Personen 

einhalten. Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt 

auf, um Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. Zudem ist darauf 

zu achten, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst in 

dieselbe Richtung singen. 
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2.3 Besucherinnen und Besucher haben in Innenräumen eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. Mitwirkende haben in geschlossenen Räumen, in 

denen sich Gäste aufhalten und der Sicherheitsabstand nicht gewährt 

werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Hiervon sind 

ausgenommen: 

– Mitwirkende, die für die künstlerische Darbietung einen festen Platz 

eingenommen haben und dabei den erforderlichen Mindestabstand 

einhalten (Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in diesen 

Fällen nur für Auf- und Abtritt), 

– Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 

– Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus 

gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder zumutbar ist. 

2.4 Als zusätzliche Schutzmaßnahme können Spuckschutzvorrichtungen oder 

Trennwände, v. a. in Servicebereichen, angebracht werden. 

2.5 Konzept zum Umgang mit Erkrankten und Verdachtsfällen:  

Vom Besuch und von der Mitwirkung an Veranstaltungen sind Personen 

(Mitwirkende sowie Besucherinnen und Besucher) ausgeschlossen, die 

– in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an 

COVID-19-Erkrankten hatten oder 

– Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten 

können, wie Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische 

Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen. 

Sollten Personen während der Veranstaltung Symptome entwickeln, 

haben sie umgehend die Veranstaltung zu verlassen. Bei Auftreten von 

Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten Personen 

(Besucherinnen und Besucher sowie Mitwirkende) während des 

Veranstaltungsbetriebs sind die Betriebsleitung des Veranstaltungsorts 

und die Chorverantwortlichen zu informieren, die den Sachverhalt 

umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Dieses trifft 

gegebenenfalls in Absprache mit der Betriebsleitung des 

Veranstaltungsorts und den Chorverantwortlichen die weiteren 

Maßnahmen (z. B. Quarantäneanordnungen), die nach Sachlage von der 

Betriebsleitung und den Chorverantwortlichen umzusetzen sind. 
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2.6 Aufnahme von Kontaktdaten mit Angaben zum Anwesenheitszeitraum 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Fall eines nachträglich 

identifizierten COVID-19-Falles unter den Besucherinnen und Besuchern, 

Mitwirkenden und Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit 

Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-

Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des 

Aufenthalts zu führen. Eine Übermittlung dieser Informationen darf 

ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung und 

gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die 

Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können 

und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 

unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt 

sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. 

Mitwirkende, Besucherinnen und Besucher und Personal sind bei der 

Datenerhebung entsprechend den Anforderungen an eine 

datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 

2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 

 

3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen 
3.1 Allgemeine Regelungen 

3.1.1 Möglichkeit zur adäquaten Händehygiene: Es werden ausreichend 

Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und gegebenenfalls 

Händedesinfektionsmittel (als flankierende Maßnahme) bereitgestellt. 

Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern 

auszustatten. Jetstream-Geräte sind nicht erlaubt. Bei 

Waschgelegenheiten werden gut sichtbar Infographiken zur Handhygiene 

(www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html) angebracht. 

3.1.3 Laufwege zur Lenkung von Besucherinnen und Besuchern, Mitwirkenden 

und weiteren am Veranstaltungsbetrieb beteiligten Personen sollten nach 

örtlichen Gegebenheiten geplant und vorgegeben werden (z. B. 

Einbahnstraßenkonzept; reihenweiser, kontrollierter Auslass nach Ende 

der Vorstellung). Nach Möglichkeit soll die genaue Bewegungsrichtung 

beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten vorgegeben werden. 

Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und Wartebereich sind 
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entsprechend kenntlich zu machen. Es sollte bei Fahrstühlen, Rolltreppen 

und Treppenaufgängen ebenfalls auf Kontaktminimierung geachtet 

werden, z. B. durch Nutzung mehrerer Ein- und Ausgänge sowie von 

automatisch öffnenden Türen. Gäste werden über richtiges 

Händewaschen und Abstandsregeln auch im Sanitärbereich informiert.  

3.1.4 Parkplatzkonzept:  
Sofern vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Parkplätze von 

Besucherinnen und Besuchern, Mitwirkenden und weiteren am 

Veranstaltungsbetrieb beteiligten Personen genutzt werden können, 

sollten Maßnahmen zur Vermeidung von Menschenansammlungen 

ergriffen werden. Es sollten Einweiserinnen und Einweiser eingesetzt 

werden, sofern erforderlich. Die Parkplatzanzahl sollte beschränkt und ggf. 

Parkplätze gesperrt werden. Falls ein Transport durch den Veranstalter 

vorgesehen ist, müssen die Hygienevorgaben für die 

Personenbeförderung beachtet werden: 

– Mund-Nasen-Bedeckung für Fahrerinnen und Fahrer sowie Fahrgäste 

– Ausreichende Lüftung sicherstellen 

– Einschlägige gesetzliche Vorgaben beachten; ggf. Verstärkung des 

Angebots 

3.1.5 Lüftungskonzept:  
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die 

Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu 

berücksichtigen (Grundsatz: 10 Minuten Lüftung nach jeweils 20 Minuten 

Probe). Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller 

Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Besucherinnen und Besuchern 

dienen, sind zu nutzen. Bei evtl. vorhandenen Lüftungsanlangen ist darauf 

zu achten, dass es zu keiner Erregerübertragung kommt, z. B. durch 

Einbau bzw. häufigem Wechsel von Filtern. Bei Fensterlüftung erfolgt 

bevorzugt Querlüftung. Bei raumlufttechnischen Anlagen erfolgt der Betrieb 

mit möglichst großem Außenluftanteil. Es soll auf vermehrte Pausen zur 

Durchlüftung geachtet werden. Bevorzugt sollen große Räume (v. a. 

Probenräume) in Abhängigkeit der geplanten Aktivität, insbesondere bei 

vermehrter Aerosolbildung, genutzt werden. Es soll auf die Umsetzung 

entsprechender Konzepte bei Inbetriebnahme nach längerer Nichtnutzung 
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geachtet werden, v. a. zur Legionellenprophylaxe (siehe Merkblatt des LGL 

unter 

https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/aufrechterhalt

ung_tw_hygiene_corona_lang.pdf). 

3.1.6 Arbeitsschutzkonzept: 
 Beschäftigt der Chor Arbeitnehmer, sind folgende Regelungen des 

Arbeitsschutzes bezüglich der Arbeitnehmer zu beachten: 

– Der Arbeitgeber hat nach Arbeitsschutzgesetz grundsätzlich die 

Verpflichtung, die Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit für seine 

Beschäftigten am Arbeitsplatz zu beurteilen (sog. Gefährdungsbeurteilung) 

und Maßnahmen hieraus abzuleiten. Im Rahmen der Pandemieplanung 

(Bevölkerungsschutz) hat der Arbeitgeber ggf. weitere Maßnahmen zu 

ermitteln und durchzuführen. Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des 

BMAS ist zu beachten 

(https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Schwerpunkte/sars-cov-2-

arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1). 

– Die Informationen zum Mutterschutz im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 

/COVID-19 sind zu beachten (https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-

info/corona-mutterschutz.php). 

– Eine Gefährdungsbeurteilung kann im konkreten Fall immer nur vor Ort 

durch den Arbeitgeber mit entsprechender Fachexpertise für eine spezielle 

Tätigkeit erfolgen. 

– Im Bereich des Arbeitsschutzes gilt generell das TOP-Prinzip, d.h. dass 

technische und organisatorische Maßnahmen vor persönlichen 

Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzausrüstung (PSA)) ergriffen werden 

müssen. Der Einsatz von PSA muss abhängig von der 

Gefährdungsbeurteilung erfolgen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im 

Regelfall nicht als PSA zu sehen. 

– Die Arbeitszeit- und Pausengestaltung soll dergestalt sein, dass versetzte 

Arbeits- und Pausenzeiten möglich sind. 

3.1.7 Reinigungskonzept: 
– Die Reinigungsintervalle werden angepasst, z. B. durch eine Verkürzung 

der Reinigungsintervalle für Handkontaktflächen (insbesondere Türklinken, 
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Halterungen, Griffstangen/Handläufe und Tischoberflächen) sowie 

Toiletten. 

– Auf die Aufbereitung von Reinigungsutensilien wird geachtet. 

– Auf Hochdruckreiniger wird verzichtet. 

3.2 Durchführung von Proben 

3.2.1 Die Nutzung der Garderoben- und Aufenthaltsbereiche wird auf ein 

Mindestmaß beschränkt. Durch ein zeitlich versetztes Eintreffen vor den 

Proben werden Engstellen vermieden und Stoßzeiten entzerrt. 

3.2.2 Bei der Nutzung der Proben-, Übungs- und Trainingsräume muss 

sichergestellt werden, dass die maximal zulässige Personenzahl (orientiert 

an der Einhaltung des Mindestabstands) nicht überschritten wird.  

3.2.3 Die Plätze werden für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer klar 

markiert. 

3.2.4 Die Probendauer ist zu begrenzen.  

3.2.5 Notenmaterial und Stifte werden stets nur von derselben Person genutzt. 

3.2.6 Kommen neben Sängerinnen und Sängern Instrumente zum Einsatz, sind 

insoweit ergänzend die Vorgaben aus dem Hygienekonzept kulturelle 

Veranstaltungen und Proben (Gemeinsame Bekanntmachung der 

Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und Wissenschaft 

und Kunst vom 15. Juni 2020, Az. K.2 – M4635/27/37) zu beachten. 

3.3. Durchführung von Veranstaltungen 

3.3.1 Die Ticketausstellung erfolgt ausschließlich mit Zuordnung von festen 

Sitzplatznummern sowie personalisiert. Name und Kontaktdaten werden 

(bei Sitzplatzvergabe sitzplatzbezogen) für die Dauer von vier Wochen 

gespeichert. Soweit allgemein ein Mindestabstand vorgeschrieben ist, bleibt 

die Buchung zusammenhängender Plätze ohne Einhaltung des 

Mindestabstands auf den Personenkreis beschränkt, der gemäß § 2 Abs. 1 

der Fünften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(5. BayIfSMV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.05.2020 

(BayMBl. Nr. 304), zuletzt geändert am 12.06.2020 (BayMBl. Nr. 334) von 

den Kontaktbeschränkungen befreit ist.  

3.3.2 Die maximale Belegungszahl darf zu keinem Zeitpunkt überschritten 

werden. 
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3.3.3 Der Ticketverkauf sollte nach Möglichkeit online erfolgen, um lange 

Warteschlangen an der Konzertkasse und im Kassenbereich zu vermeiden. 

3.3.4 Besucherinnen und Besucher sind nach Möglichkeit im Vorfeld (z. B. bei 

der Reservierung) darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen 

nach 2.6 sowie bei einem wissentlichen Kontakt zu einem bestätigten an 

COVID-19-Erkrankten in den letzten 14 Tagen ein Besuch der 

Veranstaltung ausgeschlossen ist. 

3.3.5 Besucherinnen und Besucher sind über das Einhalten des Abstandgebots 

von mindestens 1,5 m und über die Reinigung der Hände unter 

Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten oder 

Handwaschgelegenheiten mit Seife und fließendem Wasser zu informieren. 

3.3.6 Besucherinnen und Besucher sind über die Regelungen zur Pflicht eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen zu informieren. 

3.3.7 Besucherinnen und Besucher sind ggf. über weitere Schutz- und 

Verhaltensmaßnahmen in geeigneter Weise zu informieren. 

3.3.8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in die Schutzmaßnahmen im 

Zuständigkeitsbereich ihrer Umsetzung eingewiesen. Sie erhalten z. B. 

Informationen zum Infektionsgeschehen sowie zu SARS-CoV-2-kompatibler 

Symptomatik.  

3.3.9 Sofern gastronomische und/oder touristische Angebote im Rahmen des 

Veranstaltungsbetriebs angeboten werden, wird auf die einschlägigen 

Hygienekonzepte verwiesen: 

– Regelungen analog dem „Corona-Pandemie: Hygienekonzept 

Gastronomie“, sofern z. B. Bewirtungsservices angeboten werden 

– Regelungen analog dem „Corona-Pandemie: Hygienekonzept 

Beherbergung“, sofern z. B. Übernachtungsservices angeboten werden. 

3.3.10 Ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept einschließlich eines 

Parkplatzkonzepts, sofern Besucherparkplätze zur Verfügung gestellt 

werden, sind von jedem Veranstalter auf Basis des vorliegenden 

Rahmenhygienekonzepts sowie auf Basis der Regelungen der aktuell 

gültigen BayIfSMV, einschlägiger Allgemein- und ggf. Einzelverfügungen 

und ggf. unter Einbezug weiterer einschlägiger Konzepte (siehe 3.3.10) 

auszuarbeiten. 
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4. Inkrafttreten 
 Diese Bekanntmachung tritt am 22. Juni 2020 in Kraft. 

 

 

 

gez. 

 

Dr. Rolf-Dieter J u n g k 

Ministerialdirektor 

gez. 

 

Dr. Winfried B r e c h m a n n 

Ministerialdirektor 
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2126-1-10-G 

Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(6. BayIfSMV) 

vom 19. Juni 2020 

Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 9 Nr. 5 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-
2-V), die zuletzt durch Verordnung vom 13. Januar 2020 (GVBl. S. 11) geändert worden ist, verordnet das 
Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

Teil 1 
Allgemeine Regelungen 

§ 1 
Allgemeines Abstandsgebot, Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) 1Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu 
reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. 2Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand 
zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 3In geschlossenen Räumlichkeiten ist stets auf 
ausreichende Belüftung zu achten. 

(2) Soweit in dieser Verordnung die Verpflichtung vorgesehen ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen (Maskenpflicht), gilt: 

1. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit. 

2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, 
sind von der Trageverpflichtung befreit. 

3. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder 
zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen 
erforderlich ist. 

§ 2 
Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum 

(1) Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur gestattet 

1. mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren 
Hausstands, oder  

2. in Gruppen von bis zu 10 Personen. 

(2) Das Feiern und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist unabhängig von den anwesenden 
Personen untersagt. 
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(3) Abs. 1 gilt nicht für berufliche und dienstliche Tätigkeiten sowie für ehrenamtliche Tätigkeiten in 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen eine Zusammenkunft oder ein 
Zusammenwirken mehrerer Personen erforderlich ist. 

§ 3 
Kontaktbeschränkungen im privaten Raum 

Der Teilnehmerkreis einer Zusammenkunft in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten 
Grundstücken ist unter Berücksichtigung von § 1 Abs. 1 zu begrenzen.  

§ 4 
Spezielle Besuchsverbote 

(1) Untersagt wird der Besuch von 

1. Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern 
vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 des 
Infektionsschutzgesetzes – IfSG); ausgenommen hiervon sind Geburts- und Kinderstationen für engste 
Angehörige sowie Palliativstationen und Hospize, 

2. vollstationären Einrichtungen der Pflege gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, 

3. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB IX), in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht 
werden, 

4. ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach Art. 2 Abs. 3 des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 
zum Zwecke der außerklinischen Intensivpflege (IntensivpflegeWGs), in denen ambulante 
Pflegedienste gemäß § 23 Abs. 6a IfSG Dienstleistungen erbringen, 

5. Altenheimen und Seniorenresidenzen. 

(2) 1Abweichend von Abs. 1 darf jeder Patient oder Bewohner einmal täglich von einer Person aus dem 
Kreis der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Familienangehörigen, bei Minderjährigen auch von den Eltern oder 
Sorgeberechtigten gemeinsam, oder einer weiteren festen Person während einer festen Besuchszeit 
besucht werden; alle Besucher müssen namentlich bei der Einrichtung registriert sein. 2Weitere Ausnahmen 
von Abs. 1 sind zu medizinischen, rechtsberatenden oder seelsorgerischen Zwecken oder zur Erbringung 
sonstiger Dienstleistungen zulässig; sie sind von der Einrichtungsleitung vorab zu genehmigen. 3Für die 
Besucher gilt eine Maskenpflicht und das Gebot, nach Möglichkeit durchgängig einen Mindestabstand von 
1,5 m einzuhalten. 4Die Einrichtung hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 5Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann im 
Einzelfall ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. 

(3) Die Begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig. 

Teil 2 
Öffentliches Leben 

§ 5 
Veranstaltungs-, Versammlungs- und Ansammlungsverbot 

(1) 1Vorbehaltlich speziellerer Regelungen in dieser Verordnung und vorbehaltlich des Abs. 2 sind 
Veranstaltungen, Versammlungen, soweit es sich nicht um Versammlungen nach § 7 handelt, 
Ansammlungen sowie öffentliche Festivitäten landesweit untersagt. 2Ausnahmegenehmigungen können auf 
Antrag von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit dies im Einzelfall aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 

(2) 1Veranstaltungen, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund 
ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere 
Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen) sind mit 
bis zu 50 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis zu 100 Teilnehmern unter freiem Himmel 
gestattet, wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet und auf Verlangen der 
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zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann. 2Speziellere Regelungen nach dieser Verordnung 
bleiben unberührt. 3Abweichend von Satz 1 gilt § 13, wenn die Veranstaltung in einem gastronomischen 
Betrieb stattfindet.  

§ 6 
Gottesdienste, Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften 

1Öffentlich zugängliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die 
Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

1. Bei Gottesdiensten und Zusammenkünften 

a) in Gebäuden bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen 
Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwischen den 
Teilnehmern ist, soweit diese nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis angehören, 
grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

b) im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 200 Personen und es ist grundsätzlich zwischen 
Personen, die nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genannten Personenkreis angehören, ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 

2. Es besteht ein Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste oder Zusammenkünfte, das die je nach 
Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen Infektionsgefahren minimiert; das Infektionsschutzkonzept 
ist auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

3. Für die Besucher gilt Maskenpflicht, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden. 
2§ 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 7 
Versammlungen im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes 

1Bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne des Bayerischen 
Versammlungsgesetzes (BayVersG) muss zwischen allen Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m 
gewahrt und jeder Körperkontakt mit anderen Versammlungsteilnehmern oder Dritten vermieden werden. 
2Die nach Art. 24 Abs. 2 BayVersG zuständigen Behörden haben, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, 
durch entsprechende Beschränkungen nach Art. 15 BayVersG sicherzustellen, dass 

1. die Bestimmungen nach Satz 1 eingehalten werden und 

2. die von der Versammlung ausgehenden Infektionsgefahren auch im Übrigen auf ein 
infektionsschutzrechtlich vertretbares Maß beschränkt bleiben. 

3Die Anforderung nach Satz 2 Nr. 2 ist in der Regel erfüllt, wenn die Teilnehmerzahl der Versammlung auf 
höchstens 100 Personen beschränkt ist und die Versammlung ortsfest stattfindet. 4Sofern die Anforderungen 
nach Satz 2 auch durch Beschränkungen nicht sichergestellt werden können, ist die Versammlung zu 
verbieten. 

§ 8 
Öffentliche Verkehrsmittel, Schülerbeförderung, Reisebusse 

1Im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr und den hierzu gehörenden Einrichtungen besteht für 
Fahr- und Fluggäste sowie für das Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahr- und 
Fluggästen kommt, Maskenpflicht. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Schülerbeförderung im freigestellten 
Schülerverkehr. 3Für touristische Reisebusreisen gelten Satz 1 und § 11 Abs. 3 Nr. 3 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass das Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Wohnen, Bau und Verkehr und für Gesundheit und Pflege 
bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist. 
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Teil 3 
Sport, Spiel, Freizeit 

§ 9 
Sport 

(1) Der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen, Fitnessstudios und anderen 
Sportstätten sowie von Tanzschulen sind vorbehaltlich der folgenden Absätze untersagt. 

(2) Der Trainingsbetrieb an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportstätten ist unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen zulässig: 

1. kontaktfreie Durchführung, 

2. die Nutzung von Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten ist nur gestattet, wenn ein Schutz- 
und Hygienekonzept im Sinne von Abs. 5 Satz 2 vorliegt, 

3. konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer 
Nutzung von Sportgeräten, 

4. die Nutzung von Nassbereichen in geschlossenen Räumlichkeiten ist nur gestattet, wenn ein Schutz- 
und Hygienekonzept im Sinne von Abs. 5 Satz 2 vorliegt; die Öffnung von gesonderten WC-Anlagen ist 
jedoch möglich, 

5. Vermeidung von Warteschlangen beim Zutritt zu oder Verlassen von Anlagen, 

6. in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der 
Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von Umkleiden und WC-
Anlagen besteht Maskenpflicht, 

7. keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen und  

8. keine Zuschauer.  

(3) Der Betrieb zu Trainingszwecken der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie der 
Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Bundes- und Landeskader ist zulässig, sofern bei der 
Durchführung der Trainingseinheiten sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen nach Abs. 2 Nr. 3 bis 8 
eingehalten werden.  

(4) Der Spiel- und Trainingsbetrieb in Profiligen und im DFB-Pokal ist zulässig, wenn 

1. die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist und nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte 
erhalten, die für den Spielbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind, 

2. der Veranstalter geeignete Vorkehrungen trifft, damit im unmittelbaren Umfeld der Sportstätte keine 
Veranstaltung oder unerlaubte Versammlung stattfindet und sich auch keine sonstige Ansammlung von 
Personen bildet, denen der Zutritt nach Nr. 1 nicht gestattet ist, 

3. ein Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters zur Minimierung des Infektionsrisikos den 
Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege zur Billigung 
vorgelegt wurde und beachtet wird. 

(5) 1Der Wettkampfbetrieb an der frischen Luft im öffentlichen Raum oder auf öffentlichen oder privaten 
Freiluftsportstätten ist im Übrigen zulässig, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 Nr. 1 bis 8 beachtet 
werden. 2Der Betreiber hat ein auf den jeweiligen Standort und Wettkampf zugeschnittenes Schutz- und 
Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration 
und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

(6) 1Der Trainingsbetrieb in geschlossenen Räumen von Sportstätten sowie in Fitnessstudios ist unter 
Einhaltung der Voraussetzungen des Abs. 5 zulässig. 2Für eine ausreichende Belüftung mit Außenluft ist zu 
sorgen. 3Außerhalb des Trainings, insbesondere beim Betreten und Verlassen der Sportstätte sowie bei der 
Nutzung von WC-Anlagen und Umkleiden, besteht in geschlossenen Räumen Maskenpflicht. 
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(7) Für die Ausübung des Tanzsports gilt Abs. 6 mit der Maßgabe, dass zwischen zwei festen 
Tanzpartnern auf die Einhaltung der Voraussetzungen von Abs. 2 Nr. 1 verzichtet werden kann, sofern 
Abs. 2 Nr. 1 zwischen den verschiedenen Tanzpaaren eingehalten wird.  

(8) Soweit erforderlich, kann für ärztlich verordneten Rehabilitationssport und Funktionstraining nach 
§ 64 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX auf die Einhaltung der Anforderungen nach Abs. 2 und Abs. 6 Satz 1 
verzichtet werden. 

(9) 1Der Lehrgangsbetrieb ist unter Einhaltung der Anforderungen der Abs. 2 und 6 zulässig. 2Für den 
Theorieunterricht gilt § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend.  

§ 10 
Spielplätze 

(1) 1Spielplätze unter freiem Himmel sind für Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen geöffnet. 2Die 
begleitenden Erwachsenen sind gehalten, jede Ansammlung zu vermeiden und wo immer möglich auf 
ausreichenden Abstand der Kinder zu achten.  

(2) Polizei und kommunale Sicherheitsbehörden sind gehalten, überfüllte Spielplätze vorübergehend 
ganz oder teilweise zu schließen. 

§ 11 
Freizeiteinrichtungen 

(1) 1Der Betrieb von Freizeitparks und vergleichbaren ortsfesten Freizeiteinrichtungen ist nur im 
Außenbereich und unter folgenden Voraussetzungen zulässig:  

1. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 m zwischen den Besuchern im gesamten Betriebsbereich eingehalten werden kann. 

2. Es darf nicht mehr als ein Besucher je 10 m2 zugänglicher Fläche zugelassen werden. 

3. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten 
Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorzulegen.  

2Für gastronomische Angebote sowie für Theateraufführungen, Filmvorführungen und ähnliche 
Veranstaltungen gelten die jeweils speziellen Regelungen dieser Verordnung. 

(2) Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen sowie Führungen in Schauhöhlen 
und Besucherbergwerken sind zulässig, wenn der Verantwortliche durch geeignete Maßnahmen sicherstellt, 
dass grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmern eingehalten werden kann.  

(3) Der Betrieb von Seilbahnen, der Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr sowie von 
touristischen Bahnverkehren ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

1. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 m zwischen den Fahrgästen eingehalten werden kann oder geeignete Trennvorrichtungen 
vorhanden sind, 

2. In geschlossenen Räumen, Fahrzeugbereichen und Kabinen gilt für die Fahrgäste sowie für das 
Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, Maskenpflicht. 

3. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten 
Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorzulegen. 

(4) 1Badeanstalten, Hotelschwimmbäder, Thermen und Wellnesszentren sowie Saunen können unter 
Einhaltung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 2 Nr. 1 bis 8 geöffnet werden. 2Der Betreiber hat ein Schutz- 
und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 3Der Betreiber hat ergänzend durch 
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geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig anwesenden Besucher nicht höher ist 
als eine Person je 10 m2 Fläche der für Besucher zugänglichen Bereiche einschließlich der Becken. 

(5) Bordellbetriebe, Clubs, Diskotheken, sonstige Vergnügungsstätten und vergleichbare 
Freizeiteinrichtungen sind geschlossen.  

Teil 4 
Wirtschaftsleben 

§ 12 
Handels- und Dienstleistungsbetriebe 

(1) 1Für Betriebe des Groß- und Einzelhandels mit Kundenverkehr gilt: 

1. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann. 

2. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im 
Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 10 m2 Verkaufsfläche. 

3. Für das Personal, die Kunden und ihre Begleitpersonen gilt Maskenpflicht; soweit in Kassen- und 
Thekenbereichen von Ladengeschäften durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein 
zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für das Personal.  

4. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

2Für Einkaufszentren gilt: 

1. Hinsichtlich der einzelnen Ladengeschäfte gilt Satz 1. 

2. Hinsichtlich der verbindenden Kundenpassagen gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass das 
Schutz- und Hygienekonzept die gesamten Kundenströme des Einkaufszentraums berücksichtigen 
muss.  

3Satz 1 Nr. 3 und 4 gilt entsprechend für Verkaufsstellen auf Märkten. 

(2) Für Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die Maskenpflicht auch insoweit entfällt, als die Art der Dienstleistung sie nicht zulässt.  

(3) 1In Arzt- und Zahnarztpraxen und in allen sonstigen Praxen, in denen medizinische, therapeutische 
und pflegerische Leistungen erbracht werden, gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 mit der Maßgabe entsprechend, 
dass die Maskenpflicht auch insoweit entfällt, als die Art der Leistung sie nicht zulässt. 2Weitergehende 
Pflichten zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt.  

§ 13 
Gastronomie 

(1) Gastronomiebetriebe jeder Art sind vorbehaltlich der folgenden Absätze untersagt. 

(2) Zulässig sind die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. 

(3) 1Zulässig ist der Betrieb von nicht öffentlich zugänglichen Betriebs- und Schulkantinen, wenn 
gewährleistet ist, dass zwischen den Gästen ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 2Der Betreiber 
hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

(4) 1Zulässig ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle im Freien, 
insbesondere in Wirts- oder Biergärten und auf Freischankflächen, wenn gewährleistet ist, dass zwischen 
allen Gästen, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten Personenkreis gehören, entweder ein 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird oder geeignete Trennvorrichtungen vorhanden sind. 2Für das 
Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann, sowie für die Gäste, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden, gilt Maskenpflicht. 3Der 
Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten 
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Rahmenkonzepts für die Gastronomie auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

(5) 1Zulässig ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle durch 
Speisewirtschaften nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gaststättengesetzes, soweit der Verzehr nicht im Freien 
erfolgt, wenn gewährleistet ist, dass zwischen allen Gästen, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten 
Personenkreis gehören, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird oder geeignete Trennvorrichtungen 
vorhanden sind. 2Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  

(6) Für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen von Gastronomiebetrieben gilt § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 
4 und 5 sowie Abs. 2 Satz 2 entsprechend.  

§ 14 
Beherbergung 

1Der Betrieb von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Schullandheimen, Jugendherbergen, 
Campingplätzen und die Zurverfügungstellung sonstiger Unterkünfte jeder Art ist nur unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 

1. Der Betreiber stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass zwischen Gästen, die nicht zu dem in § 2 
Abs. 1 bezeichneten Personenkreis gehören, und zwischen Gästen und Personal grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 

2. Gäste, die im Verhältnis zueinander nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten Personenkreis gehören, 
dürfen nicht zusammen in einem Zimmer oder einer Wohneinheit untergebracht werden. 

3. Für das Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 m nicht 
eingehalten werden kann, sowie für die Gäste, solange sie sich nicht am Tisch des Restaurantbereichs 
oder in ihrer Wohneinheit befinden, gilt Maskenpflicht; § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 2 gilt 
entsprechend.  

4. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien 
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten 
Rahmenkonzepts für Beherbergungsbetriebe auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  

2Für gastronomische Angebote sowie für Sport- und Freizeitangebote gelten die jeweils speziellen 
Regelungen dieser Verordnung. 

Teil 5 
Bildung und Kultur 

§ 15 
Prüfungswesen 

1Die Abnahme von Prüfungen ist nur zulässig, wenn zwischen allen Teilnehmern ein ständiger 
Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. 2Soweit die Einhaltung des Mindestabstands aufgrund der Art der 
Prüfung nicht möglich ist, sind gleichermaßen wirksame anderweitige Schutzmaßnahmen zu treffen. 3Nicht 
zum Prüfungsbetrieb gehörende Zuschauer sind nicht zugelassen. 4§ 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 16 
Schulen 

(1) Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen an Schulen im Sinne des Bayerischen Erziehungs- 
und Unterrichtsgesetzes sind zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass zwischen 
allen Beteiligten grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 

(2) 1Die Schulen haben ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines ihnen von den 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten 
Hygieneplans auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
2Dieses Schutz- und Hygienekonzept muss Maßnahmen enthalten, durch welche der Mindestabstand 
gewahrt und das Infektionsrisiko minimiert wird. 3In Betracht kommt etwa die Reduzierung der Klassenstärke 
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oder das Abhalten von alternierendem Unterricht. 4Dabei sind schulartspezifische Anforderungen und die 
Umstände vor Ort zu berücksichtigen. 

(3) § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 17 
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung; Erwachsenenbildung 

(1) 1Die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung ist nur zulässig, wenn zwischen allen Teilnehmern ein 
Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. 2§ 15 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) 1Angebote der Erwachsenenbildung im Sinn des Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen 
Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes, der Sprach- und Integrationsförderung, der 
Familienbildungsstätten, der Jugendarbeit zu Zwecken der Bildungsarbeit nach dem Achten Buch 
Sozialgesetzbuch, der außerschulischen Umweltbildung und vergleichbare Bildungsangebote sind 
vorbehaltlich speziellerer Regelungen in dieser Verordnung nur zulässig, wenn zwischen allen Teilnehmern 
ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. 2§ 15 Satz 2 gilt entsprechend. 3Der Betreiber hat ein Schutz- und 
Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den Staatsministerien für Unterricht und Kultus und für 
Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten und auf Verlangen der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

(3) 1Unterricht an Musikschulen darf nur erteilt werden, wenn zwischen allen Beteiligten ein 
Mindestabstand von 1,5 m, bei Blasinstrumenten und Gesang ein Mindestabstand von 2 m gewahrt ist. 2Dies 
gilt entsprechend für Musikunterricht außerhalb von Schulen.  

(4) § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

§ 18 
Fahrschulen 

1Für theoretischen Fahrschulunterricht, Nachschulungen, Eignungsseminare sowie theoretische 
Fahrprüfungen gilt § 15 entsprechend. 2Für den praktischen Fahrschulunterricht und für praktische 
Fahrprüfungen gilt Maskenpflicht.  

§ 19 
Hochschulen 

1An allen Hochschulen Bayerns finden vorläufig keine Präsenzveranstaltungen statt. 2Abweichend von 
Satz 1 sind zulässig 

1. Praxisveranstaltungen, die besondere Labor- oder Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern; 

2. kleinere Seminare bis zu höchstens 30 Teilnehmern, die zur Ergänzung der Online-Lehre im Einzelfall 
erforderlich sind, 

wenn dabei zwischen den Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 3Für Praktische 
Übungen im Rahmen des Studiums für medizinische und zahnmedizinische Berufe gilt § 4 Abs. 2 Satz 3 
bis 5 entsprechend. 

§ 20 
Bibliotheken, Archive 

In öffentlichen Bibliotheken einschließlich Leih- und Hochschulbibliotheken sowie staatlichen Archiven 
darf nicht mehr als ein Besucher je 10 m2 zugänglicher Bibliotheks- oder Archivfläche zugelassen werden. 

§ 21 
Kulturstätten 

(1) 1Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie die Außenanlagen von zoologischen und 
botanischen Gärten können unter folgenden Voraussetzungen öffnen: 
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1. Für gastronomische Angebote gilt § 13. 

2. Für Führungen gilt § 11 Abs. 2; für sonstige kulturelle Veranstaltungen gilt Abs. 2 entsprechend.  

3. Es darf nicht mehr als ein Besucher je 10 m2 zugänglicher Fläche zugelassen werden. 

4. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

2Für Angebote unter freiem Himmel gilt § 5 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

(2) 1Kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Konzerthäusern, auf sonstigen Bühnen und im Freien 
sowie die dafür notwendigen Proben und anderen Vorbereitungsarbeiten sind nur unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 

1. Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich zwischen allen 
Teilnehmern, also Besuchern und Mitwirkenden, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten 
Personenkreis gehören, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann; bei Einsatz von 
Blasinstrumenten und bei Gesang ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten.  

2. Unter Beachtung der Anforderungen nach Nr. 1 sind in geschlossenen Räumen höchstens 50 und unter 
freiem Himmel höchstens 100 Besucher zugelassen; bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und 
gekennzeichneten Sitzplätzen beträgt die Anzahl der möglichen Besucher in geschlossenen Räumen 
höchstens 100 und unter freiem Himmel höchstens 200.  

3. Für die Besucher gilt in geschlossenen Räumen Maskenpflicht. 

4. Für die Mitwirkenden gilt in geschlossenen Räumen, in denen sich auch Besucher aufhalten oder der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Maskenpflicht; dies gilt nicht, soweit dies zu einer 
Beeinträchtigung der künstlerischen Darbietung führt oder wenn der Mitwirkende einen festen Platz 
eingenommen hat und den Mindestabstand einhält. 

5. Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; soweit ein von den Staatsministerien für 
Wissenschaft und Kunst und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachtes Rahmenkonzept besteht, 
ist dieses zugrunde zu legen. 

6. Für gastronomische Angebote gilt § 13. 
2Für Veranstaltungen unter freiem Himmel gilt § 5 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

(3) Für Kinos gilt Abs. 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass dem Schutz- und Hygienekonzept das 
von den Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Digitales bekannt gemachte Rahmenkonzept 
zugrunde zu legen ist. 

Teil 6 
Schlussvorschriften 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 2 Abs. 1 sich mit weiteren Personen im öffentlichen Raum aufhält, 

2. entgegen § 2 Abs. 2 auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen feiert oder grillt, 

3. entgegen § 4 eine der genannten Einrichtungen besucht oder als Betreiber einer Einrichtung kein 
Schutz- und Hygienekonzept vorlegen kann, 

4. entgegen §§ 4, 8, 9, 11, 18 und 21 oder entgegen §§ 12 bis 14 als Besucher, Kunde, Begleitperson 
oder Gast der Maskenpflicht nicht nachkommt, 

5. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 eine Veranstaltung oder Versammlung durchführt, entgegen § 5 Abs. 2 
Satz 1 als Veranstalter kein Schutz- und Hygienekonzept vorlegen kann oder entgegen § 5 Abs. 1 
Satz 1 oder § 7 Satz 1 an einer Veranstaltung oder Versammlung teilnimmt,  
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6. entgegen § 8 Satz 3 Reisebusreisen unter Verstoß gegen die dortigen Vorgaben durchführt, 

7. entgegen § 9 Sporthallen, Sportplätze, Fitnessstudios; andere Sportstätten oder Tanzschulen betreibt 
oder nutzt, 

8. entgegen § 11 Einrichtungen betreibt oder touristische Führungen unter Verstoß gegen die dortigen 
Vorgaben durchführt, 

9. entgegen § 12 als Betreiber eines Ladengeschäfts, einer Verkaufsstelle auf einem Markt oder eines 
Einkaufszentrums oder als Verantwortlicher eines Dienstleistungsbetriebs oder einer Praxis den dort 
genannten Pflichten nicht nachkommt oder nicht sicherstellt, dass das Personal der Maskenpflicht 
nachkommt, 

10. entgegen § 13 ein Gastronomiebetrieb öffnet, ohne den dort genannten Pflichten nachzukommen oder 
nicht sicherstellt, dass das Personal der Maskenpflicht nachkommt, 

11. entgegen § 14 Unterkünfte zur Verfügung stellt, ohne den dort genannten Pflichten nachzukommen, 
oder nicht sicherstellt, dass das Personal der Maskenpflicht nachkommt, 

12. entgegen § 15 Prüfungen durchführt, 

13. entgegen § 17 Bildungsangebote betreibt oder Musikunterricht erteilt, 

14. entgegen § 18 Fahrschulunterricht durchführt, 

15. entgegen § 21 Kulturstätten oder Kinos betreibt oder kulturelle Veranstaltungen durchführt. 

§ 23 
Örtliche Maßnahmen und ergänzende Anordnungen 

1Weiter gehende Anordnungen der örtlich für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zuständigen 
Behörden bleiben unberührt. 2Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können, auch soweit in dieser 
Verordnung Schutzmaßnahmen oder Schutz- und Hygienekonzepte vorgeschrieben sind, im Einzelfall 
ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. 

§ 24 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 22. Juni 2020 in Kraft und mit Ablauf des 5. Juli 2020 außer Kraft. 

München, den 19. Juni 2020 

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 

Melanie H u m l , Staatsministerin 
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PRESSEMITTEILUNG
Nr. 159/GP 20.06.2020

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Innenminister Joachim
Herrmann informieren über weitere Corona-Erleichterungen ab 22. Juni:
Hochzeitsfeiern sind mit Hygieneschutzkonzepten wieder möglich

In Bayern treten ab kommendem Montag, 22. Juni, weitere Erleichterungen im privaten
und öffentlichen Bereich in Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die Corona-
Pandemie in Kraft. Darauf haben Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin
Melanie Huml und Innen- und Sportminister Joachim Herrmann heute
hingewiesen. So sind ab 22. Juni wieder Veranstaltungen für ein feststehendes
Publikum, wie etwa Hochzeiten, Geburtstage oder Vereinssitzungen und
Schulabschlussfeiern mit bis zu 50 Gästen innen und 100 Gästen im Außenbereich
möglich. Außerdem können Hallenbäder und die Innenbereiche von Thermen und
Hotelschwimmbädern einschließlich der Wellness- und Saunaangebote wieder öffnen.

 

Ministerin Huml unterstrich: "Die neuen Erleichterungen sind möglich, weil die Corona-
Lage in Bayern derzeit erfreulich stabil ist. Dabei bedeutet jede Erleichterung aber
auch mehr Verantwortung. Klar ist: Die erforderlichen Abstandsregelungen und
Hygienekonzepte müssen immer eingehalten werden."

 

Innenminister Herrmann: "Wir freuen uns sehr, dass der Katastrophenfall angesichts
der positiven Infektions- und Kennzahlen mit Ablauf des 16. Juni 2020 enden konnte.
Das ist ein weiterer Schritt zurück zur Normalität. Im Bereich des Sports, der für unser
Wohlbefinden sehr wichtig ist, kann ab Montag der Lehrgangsbetrieb – also etwa die
Aus- und Fortbildung für Trainer und Übungsleiter – wieder aufgenommen werden. Die
bislang geltenden Obergrenzen für den Outdoor- und Indoor-Sport von bisher 20
Personen werden aufgehoben. Es können nun nach Erstellung eines Schutz- und
Hygienekonzeptes auch wieder Duschen und Umkleiden genutzt werden."

 

Ministerin Huml verwies außerdem auf weitere Erleichterungen, die ab dem 22. Juni
gelten: So wird der Chorgesang im Bereich der Laienmusik unter strengen
Hygieneauflagen wieder erlaubt. Bei Gottesdiensten wird der notwendige
Mindestabstand im Innenbereich von 2 auf 1,5 Meter reduziert und die Maskenpflicht
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besteht nur noch, solange sich die Besucher nicht an ihrem Platz befinden. Bei Kunst-
und Kulturveranstaltungen wird die maximale Besucherzahl von 50/100 (innen/außen)
bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen auf 100/200
erhöht. Die Beschränkung der Öffnungszeiten der Gastronomie auf 22 Uhr entfällt.

Huml erläuterte: "Wir erleichtern zudem die Arbeitsbedingungen für Menschen an
Kassen- und Thekenbereichen von Ladengeschäften oder an Rezeptionen: dort entfällt
ab 22. Juni die Maskenpflicht für die Mitarbeiter, soweit durch transparente oder sonst
geeignete Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist. Zudem
werden alle Begrenzungen von einer Person pro 20 Quadratmeter Fläche (Geschäfte,
Freizeitparks, Führungen, Bäder, Kulturstätten und Bibliotheken) auf eine Person pro
10 Quadratmeter Fläche erleichtert."

 

Die Ministerin verwies auch auf die seit 17. Juni erweiterten Regelungen zur
allgemeinen Kontaktbeschränkung: "Im öffentlichen Raum können sich Familien mit
Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands oder in einer Gruppe von bis
zu zehn Personen treffen. Bei privaten Treffen zu Hause gibt es keine Beschränkung
auf einen festen Personenkreis oder bei der Anzahl. Hier soll der notwendige
Mindestabstand für eine entsprechende Begrenzung sorgen."

 

Das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen
Bereichen bleiben unverändert. In geschlossenen Räumen soll für ausreichend
Belüftung gesorgt werden.

 

Huml rief erneut dazu auf, sich an das Mindestabstandsgebot zu anderen Personen zu
halten. Die Ministerin betonte: "Es ist sehr wichtig, neue Infektionen möglichst zu
vermeiden. Deshalb sollte jeder darauf achten, möglichst einen Abstand von
mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Außerdem bleibt es natürlich bei den üblichen
Hygiene-Regeln."

 

Die wichtigsten Fragen und Antworten, das "Rahmenhygienekonzept Sport" sowie
weitere Informationen finden Sie unter:

 

https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php
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https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-348/
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